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fen. Das setzt voraus, daß die Einkom
mensverhältnisse, die Verpflichtungen 
und Möglichkeiten des Täters festge
stellt werden. Die Fristen müssen so be
messen sein, daß sie den Täter zu einer 
schnellen Wiedergutmachung veranlas
sen. Sie dürfen nicht die Dauer der Be
währungszeit überschreiten.
Zu kurze Fristen, verbunden mit der 
Verpflichtung zur Zahlung niedriger 
Teilbeträge haben sich als unzweckmä
ßig erwiesen, weil dadurch eine ratio
nelle und wirksame Kontrolle über die 
Verwirklichung der Verpflichtung er
schwert wird.
Hat der Täter, z. B. bei Fahrlässigkeits
straftaten außerhalb eines Arbeits
rechtsverhältnisses so hohe Schäden 
verursacht, daß ihre Wiedergutmachung 
während der Bewährungszeit offen
sichtlich außerhalb des Leistungsvermö
gens des Verurteilten liegt, sind aus der 
Höhe des Gesamtschadens für die 
Dauer der Bewährungszeit realisierbare 
und damit kontrollierbare Teilbeträge 
und Fristen festzusetzen, die nicht die 
Gesamthöhe des Schadens, zu dessen 
Wiedergutmachung der Verurteilte ver
pflichtet ist, erreichen müssen.
Ändern sich nachträglich die Vermö
gensverhältnisse, von denen das Gericht 
bei der Festsetzung der Fristen für die 
Wiedergutmachung des Schadens aus
gegangen ist, zuungunsten des Ange
klagten, muß das berücksichtigt werden, 
wenn Sanktionen wegen der Nichterfül
lung dieser Verpflichtung angewandt 
werden sollen (§ 35 Abs. 4 Ziff. 2 u. 
Abs. 5 StGB, §342 Abs. 5, §344 Abs. 2 
StPO).
Eine Änderung der im Urteilstenor fest
gelegten Fristen ist nicht zulässig.
Der Ausspruch der Verpflichtung zur 
Wiedergutmachung des Schadens bei 
Straftaten mit materiellen Schäden er
möglicht in den Fällen, in denen zur 
Zeit der Hauptverhandlung die exakte 
Schadenshöhe noch nicht feststeht, den 
sich aus der Hauptverhandlung erge
benden Mindestschadensbetrag bzw. 
einen Teilbetrag in die Verpflichtung

aufzunehmen und damit zum Bestand
teil der Bewährungskontrolle zu ma
chen. Es ist auch möglich, die Verpflich
tung zur Wiedergutmachung aufzuneh
men, ohne Schadenssumme und Frist zu 
bestimmen.

Der auf Bewährung Verurteilte ist auch 
dann zur Wiedergutmachung zu ver
pflichten, wenn er zur Zeit der Verur
teilung nur über ein geringes bzw. über 
kein eigenes Einkommen verfügt. Ab
satz 3 setzt nicht die volle Leistungsfä
higkeit des Verpflichteten voraus. Ent
sprechend dem Zweck der strafrechtli
chen Verantwortlichkeit hat jeder Ver
urteilte — also auch der Jugendliche, 
der zur Zeit der Verurteilung über we
nig oder kein eigenes Einkommen ver
fügt — als sichtbaren Ausdruck seiner 
Bewährungs- und Wiedergutmachungs
bestrebungen alle ihm möglichen An
strengungen zu unternehmen, um den 
verursachten Schaden zu ersetzen oder 
zumindest einen wesentlichen Beitrag 
dazu zu leisten (NJ 1975/13, S. 400, NJ 
1976/2, S. 36 ff.).
Hat der Verurteilte bereits bis zur 
Hauptverhandlung den materiellen 
Schaden wiedergutgemacht oder hat der 
Geschädigte ausdrücklich darauf ver
zichtet, ist für den Ausspruch der Ver
pflichtung keine Grundlage gegeben. 
(Zur Wiedergutmachungsverpflichtung 
bei Körperverletzungen vgl. NJ 1975/19,
S. 579.)
Haben mehrere Täter den Schaden ge
meinschaftlich verursacht, können dif
ferenzierte Teilbeträge und ggf. auch 
differenzierte Fristen in die Verpflich
tung zur Wiedergutmachung auf genom
men werden. Das entspricht dem straf
rechtlichen Differenzierungs- und Indi
vidualisierungsprinzip, wonach der Ver
urteilte nur zur Wiedergutmachung des 
Schadens verpflichtet werden kann, 
den er durch seinen Tatbeitrag verur
sacht hat. Im Rahmen der strafrechtli
chen Verantwortlichkeit ist für eine ge
samtschuldnerische Verpflichtung kein 
Raum.


	146


